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Wichtige Vorgaben für die  

Arbeit an Asbestzementprodukten 

 

Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 519) 

Asbest: Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten 

Nr. 15.2 Arbeiten im Freien 

 

(1) Unbeschichtete Asbestzementprodukte sind auf der 

bewitterten Oberfläche entweder 

a) vor dem Abtragen oder Ausbauen mit staubbindenden 

Mitteln, z. B. Stein- oder Putzverfestiger, Restfaserbindemittel 

zu besprühen oder 

b) beim Abtragen, Ausbauen und Beseitigen an der Oberfläche 

feucht zu halten. Die Flächen sind durch Berieseln zu nässen. 

Das Wasser ist wie Regenwasser abzuleiten. 

 

(2) Beschichtete Asbestzementprodukte dürfen in trockenem Zustand 

ausgebaut werden, soweit die Beschichtung nicht großflächig 

abgewittert ist. 

 

(3) Lösbare Befestigungsmittel sind so zu entfernen, dass die 

Asbestzementprodukte möglichst nicht zerbrochen werden. Die 

Befestigungsmittel sind in geeigneten, dichten Behältern zu sammeln. 

Platten und Tafeln mit rückseitig eingelassenen Befestigungsmitteln 

sind auszuhängen. 

 

(4) Können bei genagelten, kleinformatigen Platten die Befestigungen 

nicht gelöst werden, so dürfen die Platten einzeln herausgehebelt 

werden. 

 

(5) Asbestzementprodukte sind entgegen der Einbaurichtung von der 

Unterkonstruktion zu lösen und zu entfernen, bei Dächern vom First zur 

Traufe, bei Wänden von oben nach unten. Beim Entfernen der 

Befestigungsmittel sind die Produkte gegen Abrutschen zu sichern. 

Auszubauende Produkte sind abzuheben und nicht herauszubrechen. 

Sie dürfen nicht über Kanten und benachbarte Produkte gezogen oder 

aus Überdeckungen hervorgezogen werden. 

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 

die Abfallwirtschaftsberatung im Landratsamt 

Tel.: (0 82 61) 9 95 - 367 oder -467 

Fax: (0 82 61) 9 95 - 374 

E-Mail: abfallberatung 

@lra.unterallgaeu.de 

Internet: www.unterallgaeu.de 
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(6) Asbestzementrohre müssen möglichst von Hand zerstörungsfrei aus den Steckverbindungen gezogen 

und ausgebaut werden. Ist dieses nicht möglich, sind die Rohre mit geeigneten Geräten (z. B. langsam 

laufenden Rohrsägen) unter Einsatz von Sprühmitteln zu trennen. Bruchstellen sind zu besprühen. 

Erdverlegte, erdfeuchte Asbestzementrohre dürfen maschinell ausgebaut werden. Lässt sich dabei 

Bruch nicht vermeiden, so ist durch Erdüberdeckung eine Staubfreisetzung zu verhindern. 

 

(7) Unbeschichtete Asbestzementprodukte sind nach dem Ausbau bis zur Einlagerung in Behältern nach 

Nr. 13.1 der TRGS 519 feucht zu halten, sofern sie nicht nach Absatz 1 Buchstabe a) behandelt sind. 

Asbestzementprodukte sind so zu transportieren, dass das Freisetzen von Asbestfasern vermieden wird. 

Schuttrutschen dürfen nicht verwendet werden. Das Umladen darf nur von Hand oder unter 

Verwendung von Hebezeug vorgenommen werden; das Material darf nicht geworfen werden. 

 

(8) Unmittelbar nach dem Entfernen der Asbestzementprodukte sind durch asbesthaltigen Staub 

verunreinigte Flächen der Unterkonstruktion, z. B. Latten, Sparren, Pfetten, Schalung, durch Absaugen 

mit baumustergeprüften Staubsaugern nach Nummer 7.2 Abs. 6 oder durch feuchtes Abwischen 

sorgfältig zu reinigen. Der Ausbau der Unterkonstruktion und der Wärmedämmung ist in der Regel nicht 

erforderlich. 

 

(9) Bei Arbeiten an Außenwandbekleidungen aus Asbestzementprodukten sind geeignete Planen oder 

Folien zum Auffangen und Sammeln von herabfallenden Bruchteilen auszulegen. 

 

(10) Während der Arbeiten ist sicherzustellen, dass Bauwerksöffnungen von Räumen im unmittelbaren 

Arbeitsbereich geschlossen sind. 

 

(11) Nach Arbeiten an Dächern sind Dachrinnen zu reinigen und anschließend zu spülen. Das Spülwasser 

ist in die Kanalisation zu entsorgen. 

 

(12) Schutzanzüge und Atemschutzmasken sind im Freien abzulegen (siehe auch Nr. 9 der TRGS 519). 

 


